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Vorteile einer Mitgliedschaft in Ihrer Innung 

Sie sind noch kein Innungsmitglied, möchten aber die vielfältigen Vorteile einer 
Innungsmitgliedschaft nutzen? 
 
Als erste Anlaufstelle für Ihre Fragen aller Art, stehen wir Ihnen gerne zur Seite und 
unterstützen Sie tatkräftig! 
Einige wesentliche Vorteile und Möglichkeiten haben wir Ihnen hier einmal kurz aufgelistet: 
  
Unser Service für Sie  Ihre Vorteile als 

Innungsmitglied 
 ... und was Sie als 

Nichtinnungs-
mitglied nicht nutzen 
können 

 

  
Rechtsberatung/-vertretung  
Rechtsberatung in allen Fragen des 
- Arbeitsrechts 
- Werkvertragsrechts  (VOB) i.R.d. 
   § 3 RBerG 
- Sozialrechts 
- Mietrechts i.R.d. § 3 RBerG 
- Gesellschaftsrechts i.R.d. § 3 RBerG 
- allgemeinen Zivilrechts 

 kostenlos  keine Möglichkeit 
 der Inanspruchnahme 

Prozessvertretung vor den Arbeits-, 
Sozial- und Verwaltungsgerichten in 1. 
und 2. Instanz 

 kostenlose 
    Prozessvertretung 
    (nur Gerichtskosten 
    fallen an) 

 keine Möglichkeit  
der Inanspruchnahme 

Tarifinformationen u. tarifrechtliche 
Beratung: Kündigungsfristen, 
Vergütung, Urlaub, Weihnachtsgeld etc. 

 kostenlos  keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 

Rechtsberatung in Fragen des 
Handwerksrechts: Selbstständig-
machung, Ausnahmeverfahren, 
Schwarzarbeit etc. 

 kostenlos  keine Beratung 

Überwachung von Verstößen im 
Wettbewerbsrecht 

 kostenlos  keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 

Anlaufstelle für Beschwerden über 
Schwarzarbeit  

 kostenlos  keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 

 

 
 Hilfen für Betrieb u. Arbeitgeber 
Bereitstellung von aktuellen 
fachspezifischen, tarifvertraglichen, 
arbeitsrechtlichen und handwerks-
politischen Informationen 

 kostenlose 
    Zusendung der 
    Rundschreiben und  
    Mitgliederzeitung 

 keine Information 

Beratung in allen technischen Fragen 
durch Mitgliedschaft im Landes-/ 
Bundesinnungsverband 

 kostenlos bzw. 
    kostengünstig 

 keine Möglichkeit 
 der Inanspruchnahme 

Formulare und Muster für die 
Personalarbeit bzw. Arbeitsverträge 

 Zusendung zum  
    Selbstkostenpreis 

 keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 

Beitritt zu 
Bürgschaftsrahmenabkommen der 
Landesinnungsverbände 

 kostengünstige  
    Beschaffung von  
    Bürgschaften mögl. 

 keine Möglichkeit 
des Beitritts 

Fachspezifische Seminare und 
Weiterbildungsangebote 

 kostengünstige 
    Teilnahme möglich 

 Teilnahme zu 
höheren Gebühren 

Inkassostelle, Einziehen von Kunden-
forderungen, Betreiben von gerichtl. 
Mahn- und –Vollstreckungsverfahren 

Seite 2 

 geringere Kosten  
    für Tätigkeit der  
    Einziehungsstelle 

 keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 
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GEMA-Gebühren   günstige Gebühren 
durch Beitritt zum 
Rahmenabkommen für 
Friseur-, Konditoren-, 
Kfz-Innung 

 keine Möglichkeit  
 der Inanspruchnahme 

Steuer- u. Unternehmensberatung   
Unterstützung bei der Lohnbuchhaltung 
und Buchführung, bei Steuer- 
erklärungen und Jahresabschlüssen; 
 
Individuelle Unternehmensberatung 

 kostengünstige 
Inanspruchnahme 
 

 keine Möglichkeit 
 der Inanspruchnahme 

 

  
Soziale Sicherung  
Versicherung für Handwerker über das 
Versorgungswerk der KH in 
Zusammenarbeit mit der Signal Iduna  

 kostengünstige 
Inanspruchnahme von 
Versicherungsleistungen 

 keine Möglichkeit 
 d. Inanspruchnahme 

 

  
Damit sich die Ausbildung lohnt 
Zwischen - und Gesellenprüfungen  vergünstigte 

Prüfungsgebühren 
 Prüfungsgebühren 

in voller Höhe 
  

  
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Innung! 

 
 


